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Gewässer erhalten und aufwerten 

Zielsetzung 

Der Kanton und die Gemeinden sorgen dafür, dass den Gewässern der notwendige Raumbedarf zur Verfügung steht und dabei auch die 

Umsetzung des Schutzes der Ufervegetation gewährleistet wird. Der Kanton setzt sich zudem mit einer aktiven Bodenpolitik dafür ein, dass 

das notwendige Land für gezielte Aufwertungen der Gewässer verfügbar ist. 

 

TBA 

Bund Bundesamt für Umwelt 

Regionen Alle Regionen 

Gemeinden Alle Gemeinden 

Federführung: BVD 

 

Massnahme 

1. Die kantonalen Fachstellen unterstützen die Gemeinden bei der Bestimmung des Gewässerraums gemäss Art. 41a ff. GSchV. 

2. Der Kanton plant die Revitalisierung der Gewässer nach Art. 38a GSchG und legt den Zeitplan dafür fest. 

3. Der Kanton sorgt mit einer aktiven Bodenpolitik dafür, dass für Gewässeraufwertungsprojekte Land direkt oder in Form von Realersatz zur 

Verfügung steht. 

Vorgehen 

1. Die kantonalen Fachstellen stützen sich bei der Beratung der Gemeinden auf die Arbeitshilfe Gewässerraum (Federführung: TBA). 

2. Die Ergebnisse der strategischen Revitalisierungsplanung werden durch die betroffenen Ämter konsequent in die Wasserbau- und 

Planungsaktivitäten des Kantons Bern integriert. (Federführung: TBA-OIK I - IV).  

3. Das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) schafft in Zusammenarbeit mit kantonalen Fachstellen (insbesondere LANAT und TBA) 

eine Übersicht über geeignete Parzellen für bedeutende Gewässeraufwertungsprojekte (inkl. Realersatz) und erwirbt bei Bedarf das 

benötigte Land (Federführung: AGG). 

Hinweis zur Federführung: Der BVD obliegt die Gesamtkoordination der verschiedenen Massnahmen. 

 

Abhängigkeiten/Zielkonflikte 

- Vollzugsauftrag des Bundes (revidiertes GSchG)  

- Konflikte mit Nutzungsinteressen (z.B. Siedlungsentwicklung, Land- und Forstwirtschaft) 

Grundlagen 

- Revidierte Gewässserschutzverordnung des Bundes vom 04.05.2011 

- Art. 36a und 38a GSchG 

- Art. 18 NHG und Art. 20 NschG 

- Art. 11 BauG, Art. 4a WBG 

- Arbeitshilfe Gewässerraum, TBA, AGR, AWA, AWN, LANAT 

- Revitalisierungsplanung des Kantons Bern, 2014 (GEKOBE.2014 und GEOKOBE.2022; LANAT, AWA, TBA, AGR) 

- Raum den Fliessgewässern! Bundesamt für Wasser und Geologie, 2000 

Hinweise zum Controlling 

Vorgeprüfte und genehmigte Ortsplanungen, erworbene oder zur Verfügung gestellte Landfläche bei bedeutenden Aufwertungsprojekte 

Hauptziele: E Natur und Landschaft schonen und entwickeln 

Beteiligte Stellen 

AGG Kanton Bern 

AGR 

AUE 

AWA 

AWN 

LANAT 

Kurzfristig 

Mittelfristig 

Daueraufgabe 

bis 2028 

2029  bis  2033 

Realisierung Stand der Koordination 

der Gesamtmassnahme 

Festsetzung 


